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1. Zur D ifferenzierung entsprechend der unterschiedlichen Schwere 
dieser S trafta ten  regelt diese Bestim m ung die schweren Fälle der

Brandstiftung.
Nach Ziff. 1 liegt ein schwerer Fall vor, wenn durch die Tat fahrlässig

— der Tod eines Menschen verursacht w ird;
— eine schwere K örperverletzung eines Menschen verursacht w ird oder
— eine Vielzahl von Menschen ln unm ittelbare G efahr gebracht wird. 

W ird durch die T at ein besonders schwerer Schaden fahrlässig ver
ursacht, liegt nach Zlff. 2 ebenfalls eine schwere B randstiftung vor.

Sie ist nach Ziff. 3 auch gegeben, w enn durch die B randstiftung
— die Begehung einer anderen S tra fta t ermöglicht w erden soll oder
— die Aufdeckung einer anderen S tra fta t verh indert w erden soll. 

Erschw ert oder verh indert der B randstifter das Löschen des Brandes,
liegt nach Ziff. 3 ebenfalls eine schwere B randstiftung vor.

2. Die schwere B randstiftung nach Ziff. 1 ist ein erfolgsqualifiziertes 
Delikt, d. h., der T äter m uß den Tod oder die schwere K örperver

letzung eines Menschen oder die unm ittelbare G efahr fü r eine Vielzahl 
von Menschen fahrlässig durch die T at verursacht haben.

Auf welche Weise der Tod ein tritt, ob beispielsweise durch Erstideen, 
V erbrennen oder Erschlagen durch herabstürzende Teile, ist fü r die E r
füllung des Tatbestandes insoweit unerheblich, soweit die Todesursache 
auf den B rand zurückzuführen ist. An die Folgen der fahrlässig herbei
geführten Körperverletzung sind die gleichen Anforderungen zu stellen 
wie bei § 116. Eine Vielzahl von Menschen, die durch die Brandstiftung 
fahrlässig in unm ittelbare G efahr gebracht wird, ist dann gegeben, wenn 
nicht nur m ehrere, sondern ein größerer Kreis von Menschen gefährdet 
wird. Die G efährdung von zwei oder drei Personen reicht zur Erfüllung 
des Tatbestandes nicht aus.

Eine unmittelbare Gefahr liegt dann vor, w enn der E in tritt des Scha
dens aku t bevorsteht, wenn er gegenw ärtig ist und durch das V erhalten 
des Täters in  der Regel nicht m ehr abgew endet w erden kann, der E in tritt 
des Schadens jedoch durch anderw eitige U m stände verh indert werden 
konnte. Das Vorliegen einer unm ittelbaren  G efahr ergib t sich aus den 
konkreten U m ständen der S traftat. Das T atbestandsm erkm al schließt die 
V erantw ortlichkeit fü r  jede en tfe rn t liegende Möglichkeit der G efährdung 
aus und gew ährleistet, daß n u r solche Fälle erfaßt werden, bei denen der 
Schaden nu r durch außergewöhnliche U m stände oder durch aufopferungs
vollen Einsatz eines anderen w ider allen E rw artungen verh indert w erden 
konnte.

3. Das erfolgsqualifizierte D elikt der schweren B randstiftung liegt 
auch vor, w enn der T äter durch die T at einen besonders schweren

Schaden fahrlässig verursacht.
Ein besonders schwerer Schaden w ird dann  verursacht, w enn durch die 

B randstiftung erhebliche m aterielle W erte vernichtet w erden. Dazu ge
hören nicht n u r W erte des sozialistischen Eigentums, sondern auch per-


